
Berichtigung der Verordnung (EU) 2024/1359 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
14. Mai 2024 zur Bewältigung von Krisensituationen und Situationen höherer Gewalt im Bereich 

Migration und Asyl und zur Änderung der Verordnung (EU) 2021/1147

(Amtsblatt der Europäischen Union L, 2024/1359, 22. Mai 2024)

1. Der Ausdruck „rechtskräftig“ wird in der Verordnung durchgehend durch den Ausdruck „endgültig“ in der 
entsprechenden grammatikalischen Form ersetzt.

2. Seite 1, Einleitung

Anstatt: „gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren, (3)“

muss es heißen: „gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren (3),“

3. Seite 2, Erwägungsgrund 4 Satz 5

Anstatt: „Diese außergewöhnlichen Situationen unterscheiden sich von jenen, in denen ein Mitgliedstaat 
aufgrund der kumulativen Wirkung von Ankünften auf seine gut vorbereiteten Asyl-, Aufnahme- 
und Migrationssysteme mit einer ausgeprägten Migrationslage konfrontiert ist, oder in der ein 
Mitgliedstaat aufgrund der Größenordnung der Ankünfte, die nicht das Ausmaß von Massenan
künften erreichen, unter Migrationsdruck steht, die dennoch für seine gut vorbereiteten Systeme 
unverhältnismäßige Verpflichtungen mit sich bringt und für die in der Verordnung (EU) 2024/1351 
die einschlägigen Maßnahmen vorgesehen sind.“

muss es heißen: „Diese außergewöhnlichen Situationen unterscheiden sich von jenen, in denen ein Mitgliedstaat 
aufgrund der kumulativen Wirkung von Ankünften auf seine gut vorbereiteten Asyl-, Aufnahme- 
und Migrationssysteme mit einer ausgeprägten Migrationslage konfrontiert ist, oder in der ein 
Mitgliedstaat aufgrund der Größenordnung der Ankünfte, die nicht das Ausmaß von Massenan
künften erreichen, unter Migrationsdruck steht, der dennoch für seine gut vorbereiteten Systeme 
unverhältnismäßige Verpflichtungen mit sich bringt und für die in der Verordnung (EU) 2024/1351 
die einschlägigen Maßnahmen vorgesehen sind.“

4. Seite 2, Erwägungsgrund 9 Satz 1

Anstatt: „Diese Verordnung sieht keine Ausnahmen von den Vorschriften und Garantien, auch in Bezug auf 
materielle Aufnahmebedingungen, gemäß der Richtlinie (EU) 2024/1346 vor.“

muss es heißen: „Diese Verordnung sieht keine Ausnahmen von den Vorschriften und Garantien, auch in Bezug auf 
im Rahmen der Aufnahme gewährter materieller Leistungen, gemäß der Richtlinie (EU) 2024/1346 
vor.“

5. Seite 3, Erwägungsgrund 10 Satz 1

Anstatt: „Die Vorschriften und Garantien der Verordnungen (EU) 2024/1356 (8), (EU) 2024/1358 (9) und 
(EU) 2024/1347 (10) des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie (EU) 2024/XXX 
des Europäischen Parlaments und des Rates (11) sollten ungeachtet der Ausnahmeregelungen nach 
der vorliegenden Verordnung weiterhin gelten.“

muss es heißen: „Die Vorschriften und Garantien der Verordnungen (EU) 2024/1356 (8), (EU) 2024/1358 (9) und 
(EU) 2024/1347 (10) des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie (EU) 2024/1712 
des Europäischen Parlaments und des Rates (11) sollten ungeachtet der Ausnahmeregelungen nach 
der vorliegenden Verordnung weiterhin gelten.“

6. Seite 3, Fußnote 11

Anstatt: „Richtlinie (EU) 2024/XXX des Europäischen Parlaments und des Rates vom XXX zur Änderung der 
Richtlinie 2011/36/EU zur Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels und zum Schutz 
seiner Opfer (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht).“
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muss es heißen: „Richtlinie (EU) 2024/1712 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2024 zur 
Änderung der Richtlinie 2011/36/EU zur Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels und 
zum Schutz seiner Opfer (ABl. L, 2024/1712, 24.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/ 
1712/oj).“

7. Seite 6, Erwägungsgrund 37 Satz 2

Anstatt: „Gemäß Artikel 24 der Richtlinie (EU) 2024/1346 haben Antragsteller, die von einer der folgenden 
Kategorien erfasst sind, voraussichtlich besondere Bedürfnisse bei der Aufnahme: Minderjährige, 
unbegleitete Minderjährige, Menschen mit Behinderungen, ältere Menschen, Schwangere, lesbische, 
schwule, bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Personen, Alleinerziehende mit minderjährigen 
Kindern, Opfern von Menschenhandel, Personen mit schweren körperlichen Erkrankungen, 
Personen mit psychischen Störungen, einschließlich posttraumatischer Belastungsstörungen, und 
Personen, die Folter, Vergewaltigung oder sonstige schwere Formen psychischer, physischer, oder 
sexueller Gewalt erlitten haben, wie Opfern von geschlechtsspezifischer Gewalt, von Verstümmelung 
weiblicher Genitalien, von Kinderehen oder Zwangsverheiratung oder von Gewalt, die sexuell, 
geschlechtsspezifisch, rassistisch oder religiös motiviert ist.“

muss es heißen: „Gemäß Artikel 24 der Richtlinie (EU) 2024/1346 haben Antragsteller, die von einer der folgenden 
Kategorien erfasst sind, voraussichtlich besondere Bedürfnisse bei der Aufnahme: Minderjährige, 
unbegleitete Minderjährige, Menschen mit Behinderungen, ältere Menschen, Schwangere, lesbische, 
schwule, bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Personen, Alleinerziehende mit minderjährigen 
Kindern, Opfern von Menschenhandel, Personen mit schweren körperlichen Erkrankungen, 
Personen mit psychischen Störungen, einschließlich posttraumatischer Belastungsstörungen, und 
Personen, die Folter, Vergewaltigung oder sonstige schwere Formen psychischer, physischer oder 
sexueller Gewalt erlitten haben, wie Opfern von geschlechtsspezifischer Gewalt, von Verstümmelung 
weiblicher Genitalien, von Kinderehen oder Zwangsverheiratung oder von Gewalt, die sexuell, 
geschlechtsspezifisch, rassistisch oder religiös motiviert ist.“

8. Seite 8, Erwägungsgrund 46 Satz 3

Anstatt: „Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, das Grenzverfahren in den in Artikel 42 Absatz 1 
Buchstaben c und f der der genannten Verordnung genannten Fällen anzuwenden.“

muss es heißen: „Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, das Grenzverfahren in den in Artikel 42 Absatz 1 
Buchstaben c und f der genannten Verordnung genannten Fällen anzuwenden.“

9. Seite 8, Erwägungsgrund 49 Satz 1

Anstatt: „Im Falle einer Instrumentalisierungssituation und um zu vermeiden, dass ein Drittstaat oder ein 
feindseliger nichtstaatlicher Akteur Drittstaatsangehörige bestimmter Staatsangehörigkeiten oder 
bestimmter Kategorien oder Staatenlose gezielt instrumentalisiert, sollte es einem Mitgliedstaat 
möglich sein, von dem in dieser Verordnung festgelegten Asylverfahren abzuweichen und im 
Rahmen des Grenzverfahrens gemäß den Artikeln 44 bis 55 der Verordnung (EU) 2024/1348 eine 
Entscheidung über die Begründetheit aller Anträge zu treffen.“

muss es heißen: „Im Falle einer Instrumentalisierungssituation und um zu vermeiden, dass ein Drittstaat oder ein 
feindseliger nichtstaatlicher Akteur Drittstaatsangehörige bestimmter Staatsangehörigkeiten oder 
bestimmter Kategorien oder Staatenlose gezielt instrumentalisiert, sollte es einem Mitgliedstaat 
möglich sein, von dem in dieser Verordnung festgelegten Asylverfahren abzuweichen und im 
Rahmen des Grenzverfahrens gemäß den Artikeln 43 bis 54 der Verordnung (EU) 2024/1348 eine 
Entscheidung über die Begründetheit aller Anträge zu treffen.“

10. Seite 8, Erwägungsgrund 49 letzter Satz

Anstatt: „Wird einem Mitgliedstaat die Ausweitung des Anwendungsbereichs des Grenzverfahrens gestattet, 
so sollten Anträge, die im Rahmen dieses Verfahrens geprüft werden, nicht als Teil der 
angemessenen Kapazität gemäß Artikel 48 betrachtet oder für die Anwendung der jährlichen 
Höchstzahl gemäß Artikel 51 der genannten Verordnung angerechnet werden.“

muss es heißen: „Wird einem Mitgliedstaat die Ausweitung des Anwendungsbereichs des Grenzverfahrens gestattet, 
so sollten Anträge, die im Rahmen dieses Verfahrens geprüft werden, nicht als Teil der 
angemessenen Kapazität gemäß Artikel 47 betrachtet oder für die Anwendung der jährlichen 
Höchstzahl gemäß Artikel 50 der genannten Verordnung angerechnet werden.“
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11. Seite 9, Erwägungsgrund 53 Satz 1

Anstatt: „Um zu vermeiden, dass das Gemeinsame Europäische Asylsystem aufgrund von Massenankünften 
von solch außergewöhnlichem Ausmaß und solch außergewöhnlicher Intensität nicht mehr 
funktionsfähig ist, sodass sie, — selbst wenn ein Mitgliedstaat über ein gut vorbereitetes Asyl-, 
Aufnahme- und Rückkehrsystem verfügt — wenn die Situation nicht von der Union als Ganzes 
bewältigt wird, ein ernstes Risiko schwerwiegender Mängel bei der Behandlung von Antragstellern, 
bergen könnten, sollte es einem Mitgliedstaat unter diesen im höchsten Maße außergewöhnlichen 
Umständen möglich sein, von seiner Verpflichtung zur Wiederaufnahme eines Antragstellers gemäß 
Artikel 16 Absatz 2 und Artikel 38 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2024/1351 entbunden zu 
werden.“

muss es heißen: „Um zu vermeiden, dass das Gemeinsame Europäische Asylsystem aufgrund von Massenankünften 
von solch außergewöhnlichem Ausmaß und solch außergewöhnlicher Intensität nicht mehr 
funktionsfähig ist, sodass sie, — selbst wenn ein Mitgliedstaat über ein gut vorbereitetes Asyl-, 
Aufnahme- und Rückkehrsystem verfügt — wenn die Situation nicht von der Union als Ganzes 
bewältigt wird, ein ernstes Risiko schwerwiegender Mängel bei der Behandlung von Antragstellern 
bergen könnten, sollte es einem Mitgliedstaat unter diesen im höchsten Maße außergewöhnlichen 
Umständen möglich sein, von seiner Verpflichtung zur Wiederaufnahme eines Antragstellers gemäß 
Artikel 16 Absatz 2 und Artikel 38 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2024/1351 entbunden zu 
werden.“

12. Seite 9, Erwägungsgrund 56 letzter Satz

Anstatt: „Unter solchen Umständen sollte der Antrag nach Maßgabe der Artikel 36 und 40 der Verordnung 
(EU) 2024/1348 geprüft werden.“

muss es heißen: „Unter solchen Umständen sollte der Antrag nach Maßgabe der Artikel 35 und 39 der Verordnung 
(EU) 2024/1348 geprüft werden.“

13. Seite 10, Erwägungsgrund 61 Satz 1

Anstatt: „Ein mit einer Krisensituation oder einer Situation höherer Gewalt konfrontierter Mitgliedstaat kann, 
die Asylagentur, die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache oder Europol um 
Unterstützung im Rahmen ihres jeweiligen Mandats ersuchen.“

muss es heißen: „Ein mit einer Krisensituation oder einer Situation höherer Gewalt konfrontierter Mitgliedstaat kann 
die Asylagentur, die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache oder Europol um 
Unterstützung im Rahmen ihres jeweiligen Mandats ersuchen.“

14. Seite 10, Erwägungsgrund 64 Satz 2

Anstatt: „Da die Artikel 12 und 13 und die Artikel 1 bis 6 dieser Verordnung, insofern sie die Ausnahmen 
gemäß den Artikeln 12 und 13 betreffen, Änderungen im Sinne des Artikels 3 des Abkommens 
zwischen der Europäischen Gemeinschaft und dem Königreich Dänemark über die Kriterien und 
Verfahren zur Bestimmung des Staates, der für die Prüfung eines in Dänemark oder in einem 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union gestellten Asylantrags zuständig ist, sowie über 
‚Eurodac‘ für den Vergleich von Fingerabdrükken zum Zwecke der effektiven Anwendung des 
Dubliner Übereinkommens (18) darstellen, muss Dänemark der Kommission zum Zeitpunkt der 
Annahme der Änderungen oder binnen 30 Tagen nach der Annahme mitteilen, ob es diese 
Änderungen umsetzen wird.“

muss es heißen: „Da die Artikel 12 und 13 und die Artikel 1 bis 6 dieser Verordnung, insofern sie die Ausnahmen 
gemäß den Artikeln 12 und 13 betreffen, Änderungen im Sinne des Artikels 3 des Abkommens 
zwischen der Europäischen Gemeinschaft und dem Königreich Dänemark über die Kriterien und 
Verfahren zur Bestimmung des Staates, der für die Prüfung eines in Dänemark oder in einem 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union gestellten Asylantrags zuständig ist, sowie über 
‚Eurodac‘ für den Vergleich von Fingerabdrücken zum Zwecke der effektiven Anwendung des 
Dubliner Übereinkommens (18) darstellen, muss Dänemark der Kommission zum Zeitpunkt der 
Annahme der Änderungen oder binnen 30 Tagen nach der Annahme mitteilen, ob es diese 
Änderungen umsetzen wird.“
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15. Seite 13, Artikel 3 Absatz 6 Buchstabe c

Anstatt: „c) ob der Mitgliedstaat mit ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Umständen konfrontiert ist, auf 
die er keinen Einfluss hat und deren Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht 
vermieden werden konnten, und inwiefern diese Situation höherer Gewalt ihn daran hindert, 
seinen Verpflichtungen gemäß Artikel 27, Artikel 51 Absatz 2 und Artikel 60 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 2024/1348 und den Artikeln 39, 40, 41 und 46 der Verordnung (EU) 
2024/1351 nachzukommen.“

muss es heißen: „c) ob der Mitgliedstaat mit ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Umständen konfrontiert ist, auf 
die er keinen Einfluss hat und deren Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht 
vermieden werden konnten, und inwiefern diese Situation höherer Gewalt ihn daran hindert, 
seinen Verpflichtungen gemäß Artikel 27, Artikel 45 Absatz 1 und Artikel 51 Absatz 2 der 
Verordnung (EU) 2024/1348 und den Artikeln 39, 40, 41 und 46 der Verordnung (EU) 
2024/1351 nachzukommen.“

16. Seite 14, Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe b Ziffer i

Anstatt: „i) soweit angemessen, die Gesamtmenge der Übernahmebeiträge, die zur Bewältigung der 
Krisensituation erforderlich sind,“

muss es heißen: „i) soweit angemessen, die Gesamtmenge der Übernahmebeiträge, die zur Bewältigung der 
Krisensituation erforderlich ist,“

17. Seite 14, Artikel 4 Absatz 3

Anstatt: „(3) Der Rat bewertet den Vorschlag der Kommission für einen Durchführungsbeschluss des 
Rates gemäß Absatz 1 und erlässt innerhalb von zwei Wochen nach Eingang dieses Vorschlags einen 
Durchführungsbeschluss, in dem der Mitgliedstaat ermächtigt wird, die Ausnahmeregelungen 
gemäß den Artikeln 10 bis 13 anzuwenden und in dem ein Plan für Solidaritätsmaßnahmen gemäß 
Absatz 2 Buchstabe b des vorliegenden Artikels aufgestellt wird, der die Solidaritätsmaßnahmen 
enthält, die der Mitgliedstaat zur Bewältigung der Situation nutzen kann.“

muss es heißen: „(3) Der Rat bewertet den Vorschlag der Kommission für einen Durchführungsbeschluss des 
Rates gemäß Absatz 1 und erlässt innerhalb von zwei Wochen nach Eingang dieses Vorschlags einen 
Durchführungsbeschluss, in dem der Mitgliedstaat ermächtigt wird, die Ausnahmeregelungen 
gemäß den Artikeln 10 bis 13 anzuwenden, und in dem ein Plan für Solidaritätsmaßnahmen gemäß 
Absatz 2 Buchstabe b des vorliegenden Artikels aufgestellt wird, der die Solidaritätsmaßnahmen 
enthält, die der Mitgliedstaat zur Bewältigung der Situation nutzen kann.“

18. Seite 15, Artikel 4 Absatz 5 Buchstabe b Ziffer i

Anstatt: „i) die Gesamtmenge der Übernahmebeiträge, die — unter umfassender Berücksichtigung der 
Bewertung der Kommission — zur Bewältigung der Krisensituation erforderlich sind,“

muss es heißen: „i) die Gesamtmenge der Übernahmebeiträge, die — unter umfassender Berücksichtigung der 
Bewertung der Kommission — zur Bewältigung der Krisensituation erforderlich ist,“

19. Seite 17, Artikel 9 Absatz 1 Unterabsatz 2 Satz 1

Anstatt: „Wird die Richtlinie 2001/55/EG in Bezug auf eine Situation aktiviert, die derjenigen gemäß 
Artikel 1 Absatz 4 Buchstabe a entspricht und vereinbaren die Mitgliedstaaten zum Zeitpunkt der 
Aktivierung, Artikel 11 der genannten Richtlinie nicht anzuwenden, so werden keine 
obligatorischen Verrechnungen gemäß diesem Artikel vorgenommen.“

muss es heißen: „Wird die Richtlinie 2001/55/EG in Bezug auf eine Situation aktiviert, die derjenigen gemäß 
Artikel 1 Absatz 4 Buchstabe a entspricht, und vereinbaren die Mitgliedstaaten zum Zeitpunkt der 
Aktivierung, Artikel 11 der genannten Richtlinie nicht anzuwenden, so werden keine 
obligatorischen Verrechnungen gemäß diesem Artikel vorgenommen.“

20. Seite 17, Artikel 9 Absatz 3

Anstatt: „(3) Ein begünstigter Mitgliedstaat kann die anderen Mitgliedstaaten ersuchen, die Zuständigkeit 
für die Prüfung von Anträgen auf internationalen Schutz zu übernehmen, für die der begünstigte 
Mitgliedstaat als zuständig bestimmt wurde, und zwar anstelle von Übernahmen nach dem 
Verfahren des Artikels 69 der Verordnung (EU) 2024/1351.“
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muss es heißen: „(3) Ein begünstigter Mitgliedstaat kann die anderen Mitgliedstaaten ersuchen, anstelle von 
Übernahmen die Zuständigkeit für die Prüfung von Anträgen auf internationalen Schutz, für die der 
begünstigte Mitgliedstaat als zuständig bestimmt wurde, nach dem Verfahren des Artikels 69 der 
Verordnung (EU) 2024/1351 zu übernehmen.“

21. Seite 18, Artikel 9 Absatz 6

Anstatt: „(6) Kann der Solidaritätsbedarf anderer Mitgliedstaaten, die begünstigte Mitgliedstaaten gemäß 
Artikel 58 oder 59 der Verordnung (EU) 2024/1351 sind, aufgrund der Inanspruchnahme der 
verfügbaren Zusagen im jährlichen Solidaritätspool gemäß Artikel 4Absatz 5 Buchstabe b dieses 
Artikels durch den mit einer Krisensituation konfrontierten Mitgliedstaat nicht bewältigt werden, so 
wird das Hochrangige EU-Migrationsforum im Einklang mit Artikel 13 der Verordnung (EU) 
2024/1351 und dem Verfahren gemäß Artikel 57 der genannten Verordnung vordringlich 
einberufen.“

muss es heißen: „(6) Kann der Solidaritätsbedarf anderer Mitgliedstaaten, die begünstigte Mitgliedstaaten gemäß 
Artikel 58 oder 59 der Verordnung (EU) 2024/1351 sind, aufgrund der Inanspruchnahme der 
verfügbaren Zusagen im jährlichen Solidaritätspool gemäß Artikel 4 Absatz 5 Buchstabe b dieses 
Artikels durch den mit einer Krisensituation konfrontierten Mitgliedstaat nicht bewältigt werden, so 
wird das Hochrangige EU-Migrationsforum im Einklang mit Artikel 13 der Verordnung (EU) 
2024/1351 und dem Verfahren gemäß Artikel 57 der genannten Verordnung vordringlich 
einberufen.“

22. Seite 17, Artikel 9 Absatz 5 Unterabsatz 2

Anstatt: „Wenn die Kommission nach Abschluss der Prüfung der in Unterabsatz 1 genannten Mitteilung 
bestätigt, dass der betreffende Mitgliedstaat über seinen gerechten Anteil hinaus beigetragen hat, 
ermächtigt die Kommission den betreffenden Mitgliedstaat im Wege eines Durchführungsrechtsakts, 
seinen gerechten Anteil um die entsprechende Anzahl der Anträge zu kürzen, die dieser 
Mitgliedstaat über seinen gerechten Anteil hinaus beigetragen hat, im Rahmen der folgenden 
jährlichen Zyklen der Verordnung (EU) 2024/1351, bei der Durchführung eines gemäß Artikel 4 
Absatz 3 erlassenen Durchführungsbeschlusses des Rates innerhalb des in Absatz 4 Buchstabe b des 
vorliegenden Artikels genannten Zeitraums, um einen anderen Mitgliedstaat zu unterstützen, oder 
wenn nach Absatz 1 Buchstabe b dieses Artikels eine Verrechnung der Verantwortlichkeiten 
erforderlich ist.“

muss es heißen: „Wenn die Kommission nach Abschluss der Prüfung der in Unterabsatz 1 genannten Mitteilung 
bestätigt, dass der betreffende Mitgliedstaat über seinen gerechten Anteil hinaus beigetragen hat, 
ermächtigt die Kommission den betreffenden Mitgliedstaat im Wege eines Durchführungsrechtsakts, 
im Rahmen der folgenden jährlichen Zyklen der Verordnung (EU) 2024/1351 seinen gerechten 
Anteil um die entsprechende Anzahl der Anträge zu kürzen, die dieser Mitgliedstaat über seinen 
gerechten Anteil hinaus beigetragen hat, oder bei der Durchführung eines gemäß Artikel 4 Absatz 3 
erlassenen Durchführungsbeschlusses des Rates innerhalb des in Absatz 4 Buchstabe b des 
vorliegenden Artikels genannten Zeitraums, um einen anderen Mitgliedstaat zu unterstützen, oder 
wenn nach Absatz 1 Buchstabe b dieses Artikels eine Verrechnung der Verantwortlichkeiten 
erforderlich ist.“

23. Seite 18, Artikel 9 Absatz 6

Anstatt: „(6) Kann der Solidaritätsbedarf anderer Mitgliedstaaten, die begünstigte Mitgliedstaaten gemäß 
Artikel 58 oder 59 der Verordnung (EU) 2024/1351 sind, aufgrund der Inanspruchnahme der 
verfügbaren Zusagen im jährlichen Solidaritätspool gemäß Artikel 4Absatz 5 Buchstabe b dieses 
Artikels durch den mit einer Krisensituation konfrontierten Mitgliedstaat nicht bewältigt werden, so 
wird das Hochrangige EU-Migrationsforum im Einklang mit Artikel 13 der Verordnung (EU) 
2024/1351 und dem Verfahren gemäß Artikel 57 der genannten Verordnung vordringlich 
einberufen.“

ABl. L vom 25.11.2025 DE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1359/corrigendum/2025-11-20/oj 5/7



muss es heißen: „(6) Kann der Solidaritätsbedarf anderer Mitgliedstaaten, die begünstigte Mitgliedstaaten gemäß 
Artikel 58 oder 59 der Verordnung (EU) 2024/1351 sind, aufgrund der Inanspruchnahme der 
verfügbaren Zusagen im jährlichen Solidaritätspool gemäß Artikel 4 Absatz 5 Buchstabe b dieses 
Artikels durch den mit einer Krisensituation konfrontierten Mitgliedstaat nicht bewältigt werden, so 
wird das Hochrangige EU-Migrationsforum im Einklang mit Artikel 13 der Verordnung (EU) 
2024/1351 und dem Verfahren gemäß Artikel 57 der genannten Verordnung vordringlich 
einberufen.“

24. Seite 19, Artikel 11 Absatz 4

Anstatt: „(4) In einer Krisensituation gemäß Artikel 1 Absatz 4 Buchstabe a können die Mitgliedstaaten 
abweichend von Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2024/1348 — auch in 
Fällen, in denen der Antragsteller ein Staatsangehöriger eines Drittstaats ist oder, bei Staatenlosen, 
seinen früheren gewöhnlichen Aufenthalt in einem Drittstaat hatte, in Bezug auf den der Anteil der 
Entscheidungen der Asylbehörde zur Gewährung internationalen Schutzes nach den neuesten 
verfügbaren jährlichen Eurostat-Daten im Unionsdurchschnitt 50 % oder weniger beträgt, sowie in 
den in [Artikel 42 Absatz 1 Buchstabe j der genannten Verordnung genannten Fällen — in einem 
Grenzverfahren unter Berücksichtigung des sich rasch entwickelnden Schutzbedarfs, der im 
Herkunftsland auftreten könnte, nach den vierteljährlichen Aktualisierungen der Eurostat-Daten 
über die Begründetheit eines Antrags entscheiden.“

muss es heißen: „(4) In einer Krisensituation gemäß Artikel 1 Absatz 4 Buchstabe a können die Mitgliedstaaten 
abweichend von Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2024/1348 — auch in 
Fällen, in denen der Antragsteller ein Staatsangehöriger eines Drittstaats ist oder, bei Staatenlosen, 
seinen früheren gewöhnlichen Aufenthalt in einem Drittstaat hatte, in Bezug auf den der Anteil der 
Entscheidungen der Asylbehörde zur Gewährung internationalen Schutzes nach den neuesten 
verfügbaren jährlichen Eurostat-Daten im Unionsdurchschnitt 50 % oder weniger beträgt, sowie in 
den in Artikel 42 Absatz 1 Buchstabe j der genannten Verordnung genannten Fällen — in einem 
Grenzverfahren unter Berücksichtigung des sich rasch entwickelnden Schutzbedarfs, der im 
Herkunftsland auftreten könnte, nach den vierteljährlichen Aktualisierungen der Eurostat-Daten 
über die Begründetheit eines Antrags entscheiden.“

25. Seite 19, Artikel 11 Absatz 5 Satz 1

Anstatt: „(5) Bei der Anwendung von Absatz 4 oder 5 dieses Artikels prüft der betreffende Mitgliedstaat 
vorrangig Anträge auf internationalen Schutz von Personen mit besonderen Verfahrensbedürfnissen 
oder besonderen Bedürfnissen bei der Aufnahme im Sinne der Richtlinie (EU) 2024/1346 und der 
Verordnung (EU) 2024/1348 und von Minderjährigen und ihren Familienangehörigen.“

muss es heißen: „(5) Bei der Anwendung von Absatz 3 oder 4 dieses Artikels prüft der betreffende Mitgliedstaat 
vorrangig Anträge auf internationalen Schutz von Personen mit besonderen Verfahrensbedürfnissen 
oder besonderen Bedürfnissen bei der Aufnahme im Sinne der Richtlinie (EU) 2024/1346 und der 
Verordnung (EU) 2024/1348 und von Minderjährigen und ihren Familienangehörigen.“

26. Seite 19, Artikel 11 Absatz 7 Unterabsatz 2

Anstatt: „Dieser Absatz lässt den verpflichtenden Charakter des Grenzverfahrens gemäß Artikel 46 der 
Verordnung (EU) 2024/1348 unberührt.“

muss es heißen: „Dieser Absatz lässt den verpflichtenden Charakter des Grenzverfahrens gemäß Artikel 45 der 
Verordnung (EU) 2024/1348 unberührt.“

27. Seite 22, Artikel 14 Absatz 2

Anstatt: „(2) Wenn die Asylbehörde nach dem Erlass einer in Absatz 1 dieses Artikels genannten 
Empfehlung Artikel 13 Absatz 12 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2024/1348 anwendet, um auf 
die persönliche Anhörung zu verzichten, und Artikel 34 Absatz 5 Buchstabe a der genannten 
Verordnung anwendet, um die Prüfung des Antrags vorzuziehen, weil er wahrscheinlich begründet 
ist, stellt sie abweichend von Artikel 35 Absatz 4 der genannten Verordnung sicher, dass die Prüfung 
der Begründetheit des Antrags spätestens vier Wochen nach Einreichung des Antrags abgeschlossen 
wird.“
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muss es heißen: „(2) Wenn die Asylbehörde nach dem Erlass einer in Absatz 1 dieses Artikels genannten 
Empfehlung Artikel 13 Absatz 11 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2024/1348 anwendet, um auf 
die persönliche Anhörung zu verzichten, und Artikel 34 Absatz 5 Buchstabe a der genannten 
Verordnung anwendet, um die Prüfung des Antrags vorzuziehen, weil er wahrscheinlich begründet 
ist, stellt sie abweichend von Artikel 35 Absatz 4 der genannten Verordnung sicher, dass die Prüfung 
der Begründetheit des Antrags spätestens vier Wochen nach Einreichung des Antrags abgeschlossen 
wird.“

28. Seite 23, Artikel 20 Absatz 2

Anstatt: „Sie gilt ab dem 1. Juli 2026.“

muss es heißen: „Sie gilt ab dem 12. Juni 2026.“

ABl. L vom 25.11.2025 DE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1359/corrigendum/2025-11-20/oj 7/7


	Berichtigung der Verordnung (EU) 2024/1359 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Mai 2024 zur Bewältigung von Krisensituationen und Situationen höherer Gewalt im Bereich Migration und Asyl und zur Änderung der Verordnung (EU) 2021/1147 (ABl. L, 2024/1359, 22.5.2024)

